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���6LWXDWLRQ 

 

Das deutsche Recht ging bis zum 31.12.2005 von einem generellen Aktengeheimnis und der 

Vertraulichkeit von Verwaltungsangelegenheiten aus. Auskunftsansprüche bestanden nur auf-

grund spezieller Gesetze, nach denen ein besonderes Interesse geltend gemacht werden und 

gegeben sein musste. 

 

Das neue Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) (siehe Anlage 1) ist zum 01.01.2006 in 

Kraft getreten. Es ermöglicht jedem/r Bürger/in und jeder juristischen Person des Privatrechts 

den Zugang zu amtlichen Informationen des Bundes, ohne dass besondere Antragsvorausset-

zungen erfüllt sein müssen.  

 

Das IFG wurde geschaffen, um innerstaatlichen, europäischen und internationalen Tendenzen 

nachzukommen und die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürger/innen durch eine Ver-

besserung der Informationszugangsrechte zu stärken.  

 

Informationsfreiheitsgesetze gibt es bereits in zahlreichen Staaten, darunter auch die Mehrzahl 

der EU-Mitgliedstaaten.  

 

Auf deutscher /DQGHVHEHQH existieren in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Nord-

rhein-Westfalen schon seit einigen Jahren allgemeine Informationszugangsgesetze, seit dem 

Frühjahr/Sommer 2006 nun auch in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und im 

Saarland. Die Landesgesetzgebung hat allerdings nur Auswirkungen auf die Arbeitsgemein-

schaften (ARGEn), siehe dazu Exkurs unter 3.6. 

 

Nachdem mit dem IFG ein im Wesentlichen neuer Rechtsbereich eröffnet wird, geht die Durch-

führungsanweisung detailliert auf die notwendigen Abläufe ein und gibt Informationen zum Hin-

tergrund. 
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���*HOWXQJVEHUHLFK�GHV�,)*�GHV�%XQGHV�LQ�GHQ�'LHQVWVWHOOHQ�GHU�%$�
 

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ermöglicht einen Informationszugang gegenüber 

den %HK|UGHQ� XQG� (LQULFKWXQJHQ� GHV� %XQGHV. Die Bundesagentur für Arbeit und ihre 

Dienststellen zählen gemäß § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) dazu.  

 

Die IFG- Landesgesetze finden innerhalb der BA keine zusätzliche Anwendung.  

 

Zu den Arbeitsgemeinschaften siehe Exkurs unter 3.6. 
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���3U�IXQJ�GHV�$QWUDJV���9RUOLHJHQ�YRQ�*UXQGYRUDXVVHW]XQJHQ 

 

�����)RUPDOH�$QWUDJVYRUDXVVHW]XQJHQ�
 

Der Anspruch auf Informationszugang besteht für MHGHUPDQQ, ohne dass ein rechtliches oder 

berechtigtes Interesse geltend gemacht werden muss. Eine %HJU�QGXQJ ist nur erforderlich, 

wenn der Antrag auch Daten Dritter betrifft (siehe dazu unter 3.5.). Einen Anspruch haben auch 

MXULVWLVFKH�3HUVRQHQ�GHV�3ULYDWUHFKWV (z.B. Gesellschaften oder eingetragene Vereine). Bür-

gerinitiativen und Verbände sind als solche nicht zugangsberechtigt, nur ihre Einzelmitglieder. 

Der Antrag ist dann als Antrag des Unterzeichners als natürliche Person zu führen.  

 

Bei gleichförmigen Anträgen von PHKU�DOV����3HUVRQHQ gelten gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 IFG 

die §§ 17 – 19 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) entsprechend. 

 

Ein Antrag kann IRUPORV gestellt werden, d.h. per Brief, Fax, Telefon oder E-Mail (§ 7 Abs. 2 

IFG). Auch wenn generell keine Begründung des Antrags erforderlich ist, kann eine .RQNUHWL�
VLHUXQJ (Aktenzeichen, Zusammenhang) verlangt werden, wenn die gewünschte Information 

ansonsten nicht zugeordnet werden kann.1  

 

�����9RUUDQJLJH�6SH]LDOJHVHW]H�
 

Zu prüfen ist im Sinne des § 1 Abs. 3 IFG, ob informationsrechtliche 6SH]LDOJHVHW]H - mit Aus-

nahme von § 29 VwVfG und § 25 SGB X – dem IFG vorgehen. Die speziellen Anspruchsgrund-

lagen (z.B. § 75 SGB X oder YRU�DOOHP������6*%�;) können weiter oder enger gefasst sein als 

der Anspruch nach dem IFG; im letzteren Fall bietet das IFG also NHLQHQ ergänzenden Auf-

fangtatbestand. Auch die speziellen Aktenzugangsrechte für an einem 9HUJDEHYHUIDKUHQ %H�
WHLOLJWH nach §§ 72 Abs. 2, 111 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) sind vorrangig anzuwenden, so dass daneben ein Aktenzugang nach dem IFG aus-

scheidet. 

 

�����$PWOLFKH�,QIRUPDWLRQ�
 

Es besteht grundsätzlich QXU�ein Anspruch auf Zugang zu DPWOLFKHQ�,QIRUPDWLRQHQ (§ 2 Nr. 1 

IFG). Dies sind nach der Gesetzesdefinition alle Aufzeichnungen, die ]X�DPWOLFKHQ =ZHFNHQ 

elektronisch, optisch, akustisch oder anderweitig gespeichert wurden. Der Zweck ist nicht nur 

auf die gesetzlichen Aufgaben der BA beschränkt. 

                                                
1 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz (Bek. d. BMI v. 21.11.2005 – V 5a - 130 259/16 -,    
  veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.) 2005, Nr. 66, S 1346 ff.) 
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(QWZ�UIH� XQG� 1RWL]HQ, etwa handschriftliche Aufzeichnungen, Klebezettel, Gliederungen, 

Vorüberlegungen, erste Konzepte sind davon DXVJHQRPPHQ, wenn sie nicht Bestandteil des 

Vorganges werden sollen, d.h. als Hilfsmittel oder Vorüberlegung NHLQH�GDXHUKDIWH�%HGHX�
WXQJ für den Vorgang haben. Die Regeln ordnungsgemäßer Aktenführung sind zu beachten. 

 

Allgemeine Anfragen, die sichtlich keinen Aktenbezug aufweisen, sind nicht nach dem IFG zu 

beantworten, ebenso nicht Fragen nach nicht aktenkundigen 5HFKWVDXIIDVVXQJHQ, vgl. § 14 

Abs. 3 Satz 3 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO).2 In diesen 

Fällen scheidet die Einsicht oder Herausgabe mangels Vorliegens einer amtlichen Information 

im Sinne des § 2 Nr. 1 IFG aus. 

 

�����9HUI�JXQJVEHIXJQLV�GHU�%$��EHU�GLH�DPWOLFKH�,QIRUPDWLRQ�
 

Erforderlich ist, dass die BA eine HLJHQH 9HUI�JXQJVEHIXJQLV über die begehrte amtliche In-

formation hat. Sie muss Urheberin sein oder mit ausdrücklichem oder stillschweigendem Ein-

verständnis der Drittbehörde über die Information verfügen können, z.B. indem ihr die Informa-

tion dauerhaft zugegangen ist und nicht nur vorübergehend beigezogen (dann ist im Übrigen 

der Ausnahmegrund des § 3 Nr. 5 IFG gegeben) wurde.  

 

Eine Pflicht, eine Information (wieder)herzustellen oder bei einer anderen Behörde zu beschaf-

fen, besteht nicht. Zu den Arbeitsgemeinschaften in diesem Zusammenhang siehe Exkurs un-

ter 3.6.  

 

Sofern nicht die BA die zuständige Behörde ist, muss sie nach �����9Z9I* gegenüber dem 

Antragsteller ihre +LQZHLVSIOLFKW erfüllen und soweit möglich die zuständige Behörde benen-

nen. Der kostenlose Hinweis ist kein ablehnender Verwaltungsakt, siehe unter 4.3.2.  

 

�����%HWHLOLJXQJ�'ULWWHU�
 

Grundsätzlich bedarf ein Antrag keiner Begründung. Eine genaue %HJU�QGXQJ ist gemäß § 7 

Abs. 1 Satz 3 IFG aber dann erforderlich, wenn der Antrag Daten von 'ULWWHQ im Sinne des § 2 

Nr. 2 IFG betrifft, da deren Geheimhaltungsrechte nach §§ 5 und 6 IFG tangiert sein könnten.  

 

Der Antragsteller kann aber gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 IFG das Verfahren EHVFKOHXQLJHQ, in-

dem er sich – von vorneherein oder auf formlose Nachfrage - einverstanden erklärt, dass die 

Daten des betroffenen Dritten unkenntlich gemacht werden. 

                                                
2 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz 
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Der 'ULWWH ist gemäß ����$EV����,)* von Amts wegen durch *HOHJHQKHLW�]XU 6WHOOXQJQDKPH 

innerhalb eines Monats an dem Verfahren zu beteiligen, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass er ein schutzwürdiges Interesse im Sinne des § 5 IFG am Ausschluss des Informations-

zugangs haben könnte. Siehe dazu unter 4.3.3.3. 

 

Die Entscheidung über den Antrag ist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 IFG auch dem Dritten EHNDQQW�]X�
JHEHQ, siehe 4.2.  

 

Zu möglichen 5HFKWVEHKHOIHQ GHV�'ULWWHQ bei stattgebendem Antrag siehe 4.2. und 6.1. 

 

�����([NXUV��$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQ���2SWLRQVNRPPXQHQ���JHWUHQQWH�7UlJHUVFKDIW�
 

Die $UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQ��$5*(Q��XQG�2SWLRQVNRPPXQHQ�sind nicht vom IFG des Bun-

des umfasst, da sie NHLQH�%XQGHVEHK|UGHQ sind.3 Allerdings ist in den Bundesländern, die ein 

,)*�/DQGHVJHVHW] haben, dieses von den jeweiligen ARGEn in eigener Zuständigkeit zu be-

achten, da die ARGEn zu den Landesbehörden zu zählen sind und für diese die Landesgeset-

ze Geltung finden. 

 

Handelt die Bundesagentur für Arbeit im Bereich SGB II in JHWUHQQWHU�7UlJHUVFKDIW, muss sie 

allerdings für ihren Teil das IFG des Bundes beachten. 

 

Die ARGEn sind weder berechtigt noch verpflichtet, bei ihr beantragte Informationen, über die 

sie nicht die Verfügungsbefugnis bzw. Urheberschaft besitzen (siehe unter 3.4.) bei der BA zu 

beschaffen. Dies gilt auch für die BA, wenn ihr IFG-Anträge zugehen, bei denen die Herausga-

be von Informationen, die aus einer ARGE stammen und über die die BA keine Verfügungsbe-

fugnis besitzt, verlangt wird.  

 

Jedenfalls dann, wenn ein IFG- Landesgesetz gilt, ist aber die Hinweispflicht nach § 25 

(L)VwVfG zu erfüllen, damit der Antragsteller sich an die zuständige ARGE wenden kann. 

 

 

 

 

                                                
3 Im %HLVFKUHLEHQ des BMAS zu den Anwendungshinweisen des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz (Bek. d. BMI v. 21.11.2005    
   – V 5a -  130 259/16 -, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.) 2005, Nr. 66, S 1346 ff.) heißt es: "Der Anspruch  
   nach dem IFG richtet sich gegen Behörden/Einrichtungen des Bundes (§ 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 IFG). Insbesondere Hartz-IV- 
   Arbeitsgemeinschaften zwischen Bund und Gemeinden nach § 44 a SGB II fehlt diese Eigenschaft, sodass diese Einrichtungen  
   vom IFG nicht erfasst werden ("öffentlich-rechtliche Einrichtung eigener Art", vgl. Schmitz/Jastrow, Das Informationsfreiheits- 
   gesetz des Bundes,… (NVwZ2005, 984)). 
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���$QWUDJVEHVFKHLGXQJ 

 

Sämtliche Schreiben und Bescheide sollen in knapper und kundenfreundlicher Sprache gehal-

ten sein und auf den Einzelfall eingehen, weswegen sich Vordrucke nicht empfehlen (siehe 

aber Muster für Rechtsbehelfsbelehrungen unter 11.). Die üblichen formellen und verwaltungs-

rechtlichen Vorgaben sind einzuhalten. 

 

�����)ULVW�]XU�%HDUEHLWXQJ�
 

Im Regelfall VROO die (QWVFKHLGXQJ über den Antrag nach § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG (bei Stattga-

be) bzw. nach § 9 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG (bei Ablehnung) LQQHUKDOE�HLQHV�0R�
QDWV nach Eingang des ordnungsgemäßen Antrags getroffen werden.  

 

Wird dem Antrag stattgegeben, soll die tatsächliche ,QIRUPDWLRQVJHZlKUXQJ�gemäß § 7 Abs. 

5 Satz 1 IFG XQYHU]�JOLFK - d. h. „ohne schuldhaftes Zögern“ - nach der (QWVFKHLGXQJ über 

die Stattgabe erfolgen, siehe 4.2.  

 

Erfolgt die (QWVFKHLGXQJ�E]Z��GHU� ,QIRUPDWLRQV]XJDQJ�VSlWHU, ist der Antragsteller inner-

halb dieses Monats formlos über die Gründe der 9HU]|JHUXQJ zu unterrichten. *UXQG für die 

Überschreitung kann z.B. die QRWZHQGLJH %HWHLOLJXQJ� HLQHV� 'ULWWHQ nach § 8 Abs. 1 IFG 

i.V.m. § 7 Abs. 5 Satz 3 sein (siehe dazu 3.5.) oder, dass die Information so NRPSOH[�XQG���
RGHU�XPIDQJUHLFK ist, dass die Monatsfrist nicht ausreicht, um sie zur Verfügung zu stellen.4  

Die 6DFKVWDQGVPLWWHLOXQJ ist kein rechtsmittelfähiger Verwaltungsakt und daher nicht mit ei-

ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.5  

 

�����6WDWWJDEH�GHV�$QWUDJV�
 

Die begehrte Information kann mündlich, telefonisch, schriftlich oder elektronisch übermittelt 

werden. Der SRVWDOLVFKH 6FKULIWZHJ ist in der Regel aus Beweiszwecken vorzuziehen, insbe-

sondere wenn auch ein Kostenbescheid erlassen wird, siehe unter 5.2. 

 

Die (QWVFKHLGXQJ über die Auskunft, also auch über die Stattgabe, ist für sich genommen ein 

9HUZDOWXQJVDNW. Die ,QIRUPDWLRQVJHZlKUXQJ� VHOEVW ist als VFKOLFKWHV� 9HUZDOWXQJVKDQ�
GHOQ ein 5HDODNW. Es wird empfohlen, dem Antragsteller die Entscheidung und die Information 

in der Regel LQ�HLQHU�+DQGOXQJ (außer z. B. bei Akteneinsicht vor Ort) mitzuteilen bzw. zu ge-

währen.  

                                                
4 siehe Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 5 IFG; Jastrow/Schlatmann, § 7, Rn. 50 
5 Jastrow/Schlatmann, § 7, Rn. 52 
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Einem betroffenen 'ULWWHQ ist die stattgebende Entscheidung gemäß ����$EV����6DW]��� ,)* 

ebenfalls bekannt zu geben, siehe 3.5. Der ,QIRUPDWLRQV]XJDQJ NDQQ�HUVW�GDQQ HUIROJHQ��
ZHQQ�GLH�(QWVFKHLGXQJ�GHP�'ULWWHQ�JHJHQ�EHU�EHVWDQGVNUlIWLJ�ZLUG, etwa, weil der Dritte 

innerhalb der Widerspruchsfrist kein Rechtsmittel eingelegt hat, siehe dazu 6.1. 

 

Da die vollständige 6WDWWJDEH für den Antragsteller keine Beschwer darstellt, ist eine 5HFKWV�
EHKHOIVEHOHKUXQJ QLFKW�HUIRUGHUOLFK. 

 

Auch wenn der Antragsteller nach § 1 Abs. 2 Satz 2 IFG grundsätzlich die Art des Informati-

onszugangs bestimmen kann und hiervon nur aus wichtigem Grund (höherer Verwaltungsauf-

wand, Beachtung der §§ 3- 6 IFG) abgewichen werden darf, gewährt das Informationsfreiheits-

gesetz NHLQ�5HFKW� DXI� IUHLHQ�XQG�XQEHDXIVLFKWLJWHQ $NWHQ]XJDQJ. In der Regel wird die 

Herausgabe von .RSLHQ erfolgen, da die Beachtung der §§ 3 – 6 IFG bei freier Akteneinsicht 

nur schwer zu gewährleisten ist. Bei der Entnahme geheimhaltungspflichtiger Seiten aus der 

Originalakte bzw. den Ersatz durch geschwärzte .RSLHQ vor der Akteneinsicht ist darauf zu 

achten, dass die Originalakte ihren inhaltlichen Sinn bewahrt. Das Original selbst darf nicht 

geschwärzt werden. Die (LQVLFKWQDKPH� LQ�2ULJLQDODNWHQ oder die Recherche in Computer-

systemen soll nur im Ausnahmefall gewährt werden und darf QLFKW�XQEHDXIVLFKWLJW erfolgen. 

Bei unmittelbarer Akteneinsicht kann der Antragsteller Notizen machen und / oder GXUFK�GHQ�
GLH� (LQVLFKWQDKPH� EHDXIVLFKWLJHQGHQ� 0LWDUEHLWHU ggf. kostenpflichtige Ablichtungen oder 

Ausdrucke fertigen ODVVHQ (§ 7 Abs. 3 und 4 IFG). Die Regelung des § 6 Satz 1 IFG (Schutz 

geistigen Eigentums) ist bei der Erstellung von Kopien zu beachten. 

 

Zu einer LQGLYLGXHOOHQ�$XIEHUHLWXQJ der Information nach den Wünschen des Antragstellers 

ist die Behörde nicht verpflichtet (z.B. Seitenzahlen einsetzen).6 

 

������$EOHKQXQJ�GHV�$QWUDJV�
 

Der Antrag auf Informationszugang kann aus folgenden materiellrechtlichen Gründen DEJH�
OHKQW werden: 

 

- es liegen Ausnahmetatbestände nach §§ 3 bis 6 IFG vor (siehe dazu unter 4.3.3.) 
 

- Antragsteller verfügt bereits über begehrte Information (§ 9 Abs.3 IFG) 
 

- die Information kann zumutbar aus anderen Quellen verschafft werden (§ 9 Abs.3 IFG)  
 

- Information ist nicht vorhanden / nicht existent 

�
                                                
6 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz 
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�������7HLOZHLVH�$EOHKQXQJ�
 

Auch eine teilweise Ablehnung ist möglich. Der Antrag soll nur teilweise abgelehnt und ansons-

ten Zugang in dem Umfang gewährt werden, in dem der Informationszugang RKQH Preisgabe 

der geheimhaltungsbedürftigen Informationen XQG RKQH unverhältnismäßigen Verwaltungs-

aufwand möglich ist (§ 7 Abs. 2 Satz 2 IFG). Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden 

letzten Voraussetzungen sinnvoller Weise NXPXODWLY und nicht – wie es der Gesetzestext vor-

sieht – alternativ vorliegen müssen.7 Die Information ist dann zu schwärzen oder abzutrennen 

und bei Abtrennung mit dem Zusatz zu versehen, dass eine Überprüfung des Textes und damit 

eine Übersendung wegen ansonsten entstandenen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwan-

des nicht erfolgt ist. Ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand ist eher die $XVQDKPH und 

liegt z.B. vor, wenn zur Beantwortung einer einzelnen Anfrage zahlreiche, informationsdichte 

Aktenordner Seite für Seite durchgeblättert werden müssten, um auszuschließen, dass keine 

geheimhaltungsbedürftigen Informationen enthalten sind.8 

 

Es handelt sich auch um eine WHLOZHLVH $EOHKQXQJ, wenn der Informationszugang aus einem 

wichtigen Grund (§ 1 Abs. 2 IFG; siehe dazu auch unter 4.2.) in DQGHUHU�)RUP�DOV�EHDQWUDJW 
gewährt wird.9 

 

�������)RUP�GHU�$EOHKQXQJ��5HFKWVEHKHOIVEHOHKUXQJ�
 

Die Ablehnung kann formfrei, soll aber aus Beweisgründen in der Regel VFKULIWOLFK erfolgen. 

 

Ein - auch teilweise - ablehnender Bescheid ist zu EHJU�QGHQ und mit einer 5HFKWVEHKHOIV�
EHOHKUXQJ (siehe dazu unter 11.) zu versehen, da es sich bei dem – auch teilweisen - Ableh-

nungsbescheid um einen belastenden Verwaltungsakt nach § 35 VwVfG handelt, gegen den 

gemäß § 9 Abs. 4 IFG der :LGHUVSUXFK�zulässig ist, siehe dazu 6.1.  

 

Insbesondere das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach §§ 3 – 6 IFG (siehe dazu unter 

4.3.3.) muss im Bescheid GDUJHOHJW�XQG�EHJU�QGHW werden; die reine Wiederholung des Ge-

setzestextes ist nicht ausreichend. Die Begründung darf jedoch NHLQH�5�FNVFKO�VVH auf die 

begehrte Information zulassen10, siehe auch zur Aktenführung unter 7.3. 

 

Bei einer WHLOZHLVHQ�$EOHKQXQJ ZHJHQ�,QIRUPDWLRQVJHZlKUXQJ�LQ�HLQHU DQGHUHQ�)RUP DOV�
EHDQWUDJW, ist der Bescheid zwar mit einer 5HFKWVEHKHOIVEHOHKUXQJ zu versehen; für den Fall, 

dass der Antragsteller ein Rechtsmittel einlegt, soll aber im Rahmen des Widerspruchsverfah-
                                                
7 so auch Rossi, § 7, Rn. 29 
8
 Rossi, § 7, Rn. 30 

9 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz 
10 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz  
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rens besonders geprüft werden, inwiefern die alternativ gewährte Form für den Antragsteller 

eine Beschwer dargestellt haben könnte. 

 

Im Fall einer Ablehnung nach ����$EV����,)* (zumutbarer Zugang über allgemein zugängliche 

Quellen) ist es, da in der Regel keine Beschwer vorliegt, vertretbar, auf eine 5HFKWVEHKHOIVEH�
OHKUXQJ zu YHU]LFKWHQ.11 Beispiel: Der Antragsteller hat ersichtlich einen Internetzugang, da er 

eine E-Mail-Adresse / eigene homepage angibt. 

 

Ein +LQZHLV QDFK������9Z9I* wegen PDQJHOQGHU�=XVWlQGLJNHLW (siehe 3.4.) ist NHLQ DEOHK�
QHQGHU� 9HUZDOWXQJVDNW. Es wird lediglich eine Beratungspflicht erfüllt, so dass keine Be-

schwer vorliegt. 

 

�������$EOHKQXQJ�ZHJHQ�HLQHV�$XVQDKPHWDWEHVWDQGHV�QDFK������±���,)*�
 

Zu prüfen ist immer, ob der Informationsanspruch durch Ausnahmetatbestände, d. h. öffentli-

che (§§ 3 und 4 IFG) oder private Belange (§§ 5 und 6 IFG), beschränkt oder verwehrt ist.  

 

��������� ����,)*�
 

§ 3 IFG ist eine zentrale Ausnahmevorschrift und listet zahlreiche öffentliche Belange auf, die 

einen Informationszugang verwehren, z. B. wegen verschiedener Sicherheitsaspekte. Für die 

BA dürften nicht alle Tatbestände des § 3 IFG von Bedeutung sein, allerdings die folgenden: 

 

����1U���J� 
Kein Informationszugang bei nachteiligen Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden 

*HULFKWVYHUIDKUHQV oder strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder disziplinarischer 

(UPLWWOXQJHQ. 

 

����1U����E 

Schutz von %HUDWXQJHQ von Behörden, wenn und solange diese Beratungen aus objektivierbaren 

Gründen (z.B. wirtschaftliche Nachteile, Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten) beeinträch-

tigt werden können. Im Unterschied zu § 4 IFG kommt es hier auf die zeitliche Erweiterung „solan-

ge“ an, d. h., der Vertraulichkeitsschutz kann auch DX�HUKDOE�E]Z��QDFK�$EVFKOXVV eines lau-

fenden Entscheidungsprozesses bestehen bleiben, was bei § 4 IFG nicht der Fall ist. 

 

����1U��� 

Schutz des 6R]LDOJHKHLPQLVVHV nach § 35 SGB I und des 6WDWLVWLNJHKHLPQLVVHV nach dem 

BStatG sowie von 9HUVFKOXVVVDFKHQ nach dem SÜG. 6R]LDOGDWHQ von Kunden oder der Statistik 

                                                
11 Jastrow/Schlatmann, § 9, Rn. 30 a 
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zugrunde liegende Daten dürfen in keinem Fall herausgegeben werden. Informationen, die einem 

besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, dürfen ebenfalls nicht heraus gegeben werden. Ein be-

sonderes Amtsgeheimnis kann sich z. B. aus der (amts)ärztlichen Schweigepflicht, besonderen 

Verwaltungsvorschriften oder dem Vergaberecht, § 22 Nr.6 Abs. 1 S. 1 VOL/A, ergeben.12 

 

����1U��� 

Besondere ILVNDOLVFKH� ,QWHUHVVHQ� GHV� %XQGHV, wenn dessen wirtschaftliche Informationen e-

benso schutzwürdig sind wie die Privater.  

�
��������� ����,)*�
 

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für (QWZ�UIH zu Entscheidungen 

sowie für Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung soweit und solange 

durch die vorzeitige Bekanntgabe der Information der (UIROJ�GHU�(QWVFKHLGXQJ oder bevor-

stehender behördlicher Maßnahmen YHUHLWHOW würde.  

 

(QWZ�UIH�im Sinne des § 4 IFG sind z.B. Notizen, die aber im Gegensatz zu demselben Begriff 

in § 2 Nr. 1 Satz IFG (siehe 3.3.) - zu einem späteren Zeitpunkt - Bestandteil des Vorgangs 

werden sollen. 9HUHLWHOW wird der Erfolg der Entscheidung, wenn diese ansonsten voraussicht-

lich, überhaupt nicht, mit anderem Inhalt oder wesentlich später zu Stande käme.13  

 

1LFKW geschützt sind in diesem Zusammenhang UHJHOPl�LJ Ergebnisse von Beweisaufnah-

men, Gutachten und Stellungnahmen Dritter; den 5HJHOIDOO kann die Behörde aber z. B. auf-

grund der Bedeutung der Gutachten für die Entscheidungsfindung widerlegen. Was die (büro-

bezogenen) Personendaten des Gutachters im Sinne des § 5 Abs. 3 IFG betrifft, siehe 4.3.3.3.  

 

Nach § 4 Abs. 2 IFG VROO der Antragsteller über den $EVFKOXVV des Entscheidungsverfahrens 

informiert werden. Dies soll nur dann erfolgen, wenn ein Abschluss HLQGHXWLJ erfolgt ist. Diese 

Information muss nicht die gewünschte Information enthalten; vielmehr soll der Antragsteller in 

die Lage versetzt werden, daraufhin einen neuen Antrag stellen zu können.14 Beratungsdetails 

können nach ����1U����E ,)* auch nach Abschluss des Entscheidungsverfahrens geschützt 

bleiben. 

 

 

 

 

 

                                                
12 Jastrow/Schlatmann, § 3, Rn. 88 
13 siehe Gesetzesbegründung zu § 4 IFG 
14 Jastrow/Schlatmann, § 4, Rn. 29 
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��������� ����,)*�
 

%HL�����,)*�JLOW�HV��PHKUHUH�$UWHQ�SHUVRQHQEH]RJHQHU�'DWHQ�]X�XQWHUVFKHLGHQ� Die An-

tragsprüfung muss hier wegen des aus Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art 2 Abs. 1 GG hergeleiteten 

*UXQGUHFKWV�DXI LQIRUPDWLRQHOOH�6HOEVWEHVWLPPXQJ EHVRQGHUV VRUJIlOWLJ erfolgen. 

 

Es soll auch, selbst wenn der Antrag an sich ein reines Sachthema betrifft, vor jedem Zugang 

zu einer Akte überprüft werden, ob YHUVWHFNWH personenbezogene Daten vermerkt sind. 

 

����$EV�����
Der Schutz personenbezogener Daten genießt gemäß ����$EV����,)* grundsätzlich 9RUUDQJ YRU 
dem Informationsinteresse des Antragstellers, es sei denn, das Informationsinteresse überwiegt im 

(LQ]HOIDOO (sorgfältige Abwägung Æ zur Erleichterung soll eine Begründung des Antragstellers 

nach § 7 Abs. 1 Satz 3 IFG eingeholt werden, siehe dazu 3.5.) RGHU der Dritte willigt schriftlich ein.  

 

Aus ���� ,)* ergibt sich, dass der betroffene Dritte vom Antrag auf Informationszugang in jedem 

Fall informiert und zur Stellungnahme aufgefordert werden muss, außer der Antragsteller erklärt 

sich zum Verzicht auf eine personenbezogene (Teil)Information bereit; siehe dazu unter 3.5.  

 

Bei einer schriftlichen (LQZLOOLJXQJ des Dritten findet NHLQH�$EZlJXQJ mehr statt, auch wenn die 

Behörde zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre; es sind aber trotzdem gegebenenfalls an-

dere einschlägige Ausnahmetatbestände (§§ 3, 4, 6 IFG) zu prüfen. Auch bei IHKOHQGHU�(LQZLOOL�
JXQJ kann die Abwägung zu dem Ergebnis führen, dass trotzdem Zugang gewährt wird, weil das 

Informationsinteresse im Einzelfall überwiegt.15 

 

Handelt es sich um EHVRQGHUV�VHQVLEOH�'DWHQ�QDFK ����$EV����%'6* (z. B. Gesundheitsdaten, 

politische und religiöse Überzeugungen, Herkunft) PXVV der Dritte – ohne dass eine Abwägung 

stattfindet - VFKULIWOLFK einwilligen.  

 

����$EV����ELV�$EV����
Die Absätze 2 bis 4 NRQNUHWLVLHUHQ�im Weiteren GLH�$EZlJXQJVPRGDOLWlWHQ im Einzelfall je nach 

$UW der personenbezogenen Daten.  

 

����$EV�����
Bei personenbezogenen (Mitarbeiter)Daten mit dienstlichem Bezug (3HUVRQDODNWHQ, Bewerberda-

ten etc.) PXVV nach ����$EV��� ,)* eine VFKULIWOLFKH (LQZLOOLJXQJ des Dritten vorliegen, da das 

Informationsinteresse hier QLH��EHUZLHJHQ kann. Eine Abwägung muss deswegen nicht durchge-

führt werden. Dasselbe gilt für Informationen, die einem (besonderen) Amtsgeheimnis unterliegen, 

siehe dazu aber bereits zu § 3 Nr. 4 IFG unter 4.3.3.1.  

 
                                                
15 siehe Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG 
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����$EV�����
Bei einem Antrag auf Informationszugang zu (bürobezogenen) 3HUVRQHQGDWHQ�YRQ�*XWDFKWHUQ�
XQG�6DFKYHUVWlQGLJHQ, die in dem betreffenden Vorgang eine Stellungnahme abgegeben haben, 

wird nach ����$EV����,)*�– umgekehrt zu Abs. 1- geprüft, ob das hier in der Regel vorrangige In-

formationsinteresse des Antragstellers gegenüber dem Interesse des Dritten (Gutachters) am 

Schutz seiner personenbezogenen Daten (insbesondere Schutz der Neutralitätswahrung) tatsäch-

lich �EHUZLHJW. In § 5 Abs. 3 IFG ist DEVFKOLH�HQG aufgeführt, um welche Daten es sich dabei 

handelt (Name, Titel, %�URanschrift etc.). Das *XWDFKWHQ VHOEVW gehört nicht dazu, siehe dazu 

aber 4.3.3.2.  

 

Auch hier soll, wie bei § 5 Abs. 1 IFG beschrieben, als Hilfe bei der Abwägung eine %HJU�QGXQJ 

des Antragstellers nach § 7 Abs. 1 Satz 3 IFG vorliegen und dem Dritten (Gutachter) nach ����,)* 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Der 8QWHUVFKLHG ]X�����$EV���� ,)* liegt nur 

darin, dass bei der Abwägung andere Maßstäbe angelegt werden. 

 

����$EV����
Nach ����$EV����,)* unterliegen einfache Mitarbeiterdaten (Name, Telefonnummer etc.), die Aus-

druck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind, generell keiner Geheimhaltungspflicht. Dies trifft z. B. 

für %ULHINRSIGDWHQ zu, die in einem Schriftstück, zu dem Informationszugang gewährt wird, enthal-

ten sind. 7URW]GHP�PXVV� XQWHU� %HU�FNVLFKWLJXQJ� GHU� 8PVWlQGH� GHV� (LQ]HOIDOOV� DXFK� KLHU�
EHVRQGHUV�VRUJIlOWLJ�JHSU�IW�ZHUGHQ��RE�GLHVH�'DWHQ�KHUDXV]XQHKPHQ���]X�VFKZlU]HQ�VLQG� 
'LH�JHERWHQH�0LWDUEHLWHUI�UVRUJH�XQG�6FKXW]EHG�UIWLJNHLW�LP�6LQQH�GHV������%XQGHVEHDP�
WHQJHVHW]HV��%%*��LVW�YRUUDQJLJ�]X�JHZlKUOHLVWHQ� 
 

Wird dagegen H[SOL]LW die Herausgabe von 0LWDUEHLWHUGDWHQ (z. B. Namens-, Adress-, 7HOHIRQOLV�
WHQ oder Geschäftsverteilungsplänen), die aufgrund ihrer detaillierten Aufschlüsselung nicht unter 

§ 11 Abs. 2 IFG (Zugang zu allgemeinen anonymisierten Organisationsplänen) fallen, beantragt, 

handelt es sich QLFKW um einen Fall nach § 5 Abs. 4 IFG, sondern um einen Fall nach ����$EV����
,)* mit der Folge, dass wie dort beschrieben eine $EZlJXQJ durchgeführt bzw. die (LQZLOOLJXQJ 

aller Mitarbeiter eingeholt werden muss; GLH�JHERWHQH�0LWDUEHLWHUI�UVRUJH�XQG�6FKXW]EHG�UI�
WLJNHLW�LP�6LQQH�GHV������%XQGHVEHDPWHQJHVHW]HV�%%*�LVW�YRUUDQJLJ�]X�JHZlKUOHLVWHQ��Das 

KuZ-Prinzip bleibt im Übrigen unberührt. 

 

��������� ����,)*�
 

Diese Vorschrift schützt geistiges Eigentum sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Der 

6FKXW]� JHLVWLJHQ� (LJHQWXPV betrifft Urheber-, Marken-, Patent-, Gebrauchs- und Ge-

schmacksmusterrechte und gewährt ein - vertraglich abdingbares - ausschließliches Nutzungs-

recht. Grundsätzlich kann sich zwar auch eine Behörde auf geistiges Eigentum berufen, dies 

aber nur, wenn das Fachgesetz auch juristischen Personen eine Inhaberschaft zugesteht (z.B. 

§ 7 Nr. 2 Markengesetz). Amtliche Werke genießen allerdings gemäß § 5 UrhG QXU�EHJUHQ]W�
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8UKHEHUUHFKWVVFKXW]. Könnte geistiges Eigentum eines 'ULWWHQ beeinträchtigt sein, ist vor 

einer möglichen Offenbarung der Dritte gemäß �� �� ,)* zu beteiligen, siehe dazu unter 3.5. 

Führt diese Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass es sich um geistiges Eigentum handelt, 

bzw. willigt der Dritte nicht ein, muss der Antrag abgelehnt werden. 

 

Insbesondere der Schutz von %HWULHEV��RGHU�*HVFKlIWVJHKHLPQLVVHQ 'ULWWHU��aber auch der 

Schutz behördeneigener Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse16, ist nach § 6 Satz 2 IFG zu 

gewährleisten. Im ersten Fall ist zu prüfen, ob ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis eines 

'ULWWHQ (privaten Unternehmens) vorliegt bzw. beeinträchtigt werden könnte. Dazu ist vor einer 

möglichen Offenbarung der Dritte gemäß ���� ,)* zu beteiligen, siehe dazu unter 3.5. Führt 

diese Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

handelt, bzw. willigt der Dritte nicht ein, muss der Antrag abgelehnt werden. Betriebsgeheim-

nisse betreffen vor allem den technischen Bereich, während Geschäftsgeheimnisse dem kauf-

männischen Bereich zugeordnet werden.17 

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Jastrow/Schlatmann, § 6, Rn. 51 
17 Jastrow/Schlatmann, § 6, Rn. 38 ff. 
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���*HE�KUHQ�XQG�$XVODJHQ�
 

Gemäß �����,)*�L9P�GHU�,)**HE9 (siehe Anlage 2) werden für Amtshandlungen nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz *HE�KUHQ (bis maximal 500 ¼� je Tatbestand im Rahmen HLQHU 
Amtshandlung) und ggf. zusätzlich $XVODJHQ für getätigte Aufwendungen erhoben. Gebühren 

können auch bei der HOHNWURQLVFKHQ�hEHUPLWWOXQJ anfallen.  

 

Werden $XVODJHQ erhoben, sollen für eine DIN A 4 s/w Kopie 0, 10 ¼�EHUHFKQHW werden (siehe 

Auslagenverzeichnis zur IFGGebV Teil B Nr. 1.1.).  

 

�����(UPHVVHQVDXV�EXQJ�
 

Die Erhebungen liegen - bezogen auf den (LQ]HOIDOO - jeweils im (UPHVVHQ der Dienststelle.  

 

)ROJHQGHV�ist dabei zu berücksichtigen:�

 

(LQIDFKH� $XVN�QIWH� VLQG NRVWHQIUHL. Ein Aufwand von ca. 30 Minuten Arbeitszeit und ein 

Kopiervolumen bis ca. 20 DIN A 4 s/w Kopien ist noch als einfach einzustufen und wird weder 

als Gebühr noch als Auslage in Rechnung gestellt.18 

 

Nach § 2 der IFGGebV kann aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses die 

Gebühr HUPl�LJW werden oder sogar von deren Erhebung DEJHVHKHQ werden. Auslagen kön-

nen gemäß § 1 Abs. 2 IFGGebV auch dann erhoben werden, wenn die Amtshandlung gebüh-

renfrei erfolgt. Die Gründe für eine Ermäßigung oder ein Absehen können in den ZLUWVFKDIWOL�
FKHQ�9HUKlOWQLVVHQ des Antragstellers oder in der $QIUDJH�VHOEVW liegen. Auch :LUWVFKDIW�
OLFKNHLWVJHVLFKWVSXQNWH bei der Bearbeitung sind abzuwägen (Beispiel: Die Gebührenbe-

rechnung würde mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Zusammenstellung der Unterlagen). 

Die Kostenerhebung darf nicht abschreckend wirken. Unter Berücksichtigung und Befolgung 

des abgabenrechtlichen Grundsatzes, für eine besondere Inanspruchnahme der Verwaltung 

ein Entgelt zu erheben, ist ein genereller Verzicht der BA auf eine Gebührenerhebung aber 

ausgeschlossen.  

 

Bei $EOHKQXQJ oder der =XU�FNQDKPH eines Antrages werden keine Gebühren erhoben.�Für 

den Hinweis auf Veröffentlichungen nach ����� ,)* können NHLQH Gebühren verlangt werden 

(siehe Gebührenverzeichnis zur IFGGebV Teil A Nr. 4). 

 

                                                
18 so eine Empfehlung der Bundesressorts 
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Sofern bei der Antragstellung schon absehbar ist, dass KRKH Gebühren (> 50 ¼�� HQWVWHKHQ�
werden, ist der Antragsteller darauf KLQ]XZHLVHQ.  

 

,P�(LQ]HOIDOO kann nach § 16 VwKostG ein 9RUVFKXVV bis zur Höhe der voraussichtlich ent-

stehenden Kosten erhoben werden. Dabei sind Bürgerfreundlichkeit und etwaige Anzeichen 

einer Nichtzahlung sorgfältig abzuwägen. Im Übrigen ist das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

anwendbar.  

 

Weitere Einzelheiten und Hinweise ergeben sich aus der IFGGebV und deren Gebühren- und 

Auslagenverzeichnis (Anlage 2) sowie der Begründung zur IFGGebV (Anlage 4).  

 

�����.RVWHQEHVFKHLG�
 

Der Kostenbescheid (siehe Muster unter 11.) ist ein JHVRQGHUWHU 9HUZDOWXQJVDNW und mit 

einer HLJHQHQ�5HFKWVEHKHOIVEHOHKUXQJ zu versehen.  

 

Die Entscheidung soll nach § 14 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz möglichst ]XVDPPHQ mit 

der Hauptsacheentscheidung ergehen. Trotzdem kann gegen die Kostenentscheidung isoliert 

:LGHUVSUXFK eingelegt werden; bei Erfolg hat der Widerspruchsführende dann einen Erstat-

tungsanspruch. 

 

Das 9HUZDOWXQJVNRVWHQJHVHW] des Bundes ist ergänzend anwendbar.  

 

*HE�KUHQUHFKWOLFKH� 6RQGHUYRUVFKULIWHQ bleiben bestehen, z.B. Gebührenordnungen für 

bereits bestehende fachliche Publikationen (z.B. der Statistik). Das IFG ermöglicht also keinen 

kostenlosen Zugang zu amtlichen Informationen, die aufgrund anderer Vorschriften kosten-

pflichtig sind. 

 

Für (LQQDKPHQ wurde die %XFKXQJVVWHOOH 1/11101/70 eingerichtet. 
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���:LGHUVSUXFKV��XQG�.ODJHYHUIDKUHQ�
 

�����:LGHUVSUXFKVYHUIDKUHQ��
 

Nach ����$EV����6DW]���,)* ist gegen eine ablehnende Entscheidung ein Widerspruch zuläs-

sig. Dasselbe gilt für einen .RVWHQEHVFKHLG, siehe dazu unter 5.2.  

 

Bei VWDWWJHEHQGHU Entscheidung ist ein Widerspruch, in der Folge eine Anfechtungsklage, ge-

mäß § 8 Abs. 2 Satz 3 IFG auch durch einen betroffenen 'ULWWHQ zulässig, siehe dazu 4.2.  

 

Das Widerspruchsverfahren ist gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 IFG nach den §§ 68 ff. Verwaltungs-

gerichtsordnung (VwGO) durchzuführen; die Option nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist durch § 9 

Abs. 4 Satz 2 IFG ausgeschlossen. 

 

Die Bearbeitung von Rechtsbehelfsverfahren bzw. die Erstellung von Widerspruchsbescheiden 

nehmen die Dienststellen durch ihre 5HFKWVEHKHOIV�:LGHUVSUXFKVVWHOOHQ selbst wahr. Die im 

Handbuch für Angelegenheiten nach dem Sozialgerichtsgesetz getroffenen RUJDQLVDWRULVFKHQ 

5HJHOXQJHQ gelten HQWVSUHFKHQG. 

 

�����.ODJHYHUIDKUHQ�
 

Bei Streitigkeiten nach dem IFG ist der 9HUZDOWXQJVUHFKWVZHJ gemäß §§ 45, 52 VwGO eröff-

net. Nach § 9 Abs. 4 Satz 2 IFG ist bereits das Widerspruchsverfahren – und in der Folge auch 

ein gerichtliches Verfahren – nach der 9HUZDOWXQJVJHULFKWVRUGQXQJ �9Z*2� durchzuführen. 

Die allgemeinen 9HUZDOWXQJVJHULFKWH sind daher sachlich zuständig. Eine Sonderzuweisung 

an die Sozialgerichte sieht das IFG nicht vor; insbesondere handelt es sich nicht um eine übri-

ge Aufgabe der BA gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 4 SGG, sondern um eine allgemeine verwaltungs-

rechtliche Aufgabe, zumal sozialrechtliche Belange nicht notwendig tangiert sein müssen, um 

einen Antrag nach dem IFG stellen zu können.  

 

Die Bearbeitung von Prozessführungen nehmen die Dienststellen durch ihre 5HFKWVEH�
KHOIV�3UR]HVVYHUWUHWXQJVVWHOOHQ selbst wahr. Die im Handbuch für Angelegenheiten nach 

dem Sozialgerichtsgesetz getroffenen RUJDQLVDWRULVFKHQ 5HJHOXQJHQ gelten hier HQWVSUH�
FKHQG.  

 

Über Rechtsstreitigkeiten ist die Zentrale (Stabsstelle VF 2 / Justiziariat) zu unterrichten. 
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���2UJDQLVDWLRQ�LQ�GHQ�'LHQVWVWHOOHQ�
 

�����$NWHQ]HLFKHQ�
 

Für das IFG wurde das Aktenzeichen ���� eingeführt. Grundsätzlich soll für jeden Antrag eine 

Akte angelegt werden; bei kurzen telefonischen Auskünften, die damit sofort erledigt sind, kann 

davon abgesehen werden. Siehe zur Aktenführung unter 7.3. 

 

�����=XVWlQGLJNHLW�
 

Die Koordination der Bearbeitung und die Bescheidung der in den 5HJLRQDOGLUHNWLRQHQ ein-

gehenden Anträge liegt bei den jeweiligen Justiziariaten / Stabsstellen Recht. Dasselbe gilt für 

die EHVRQGHUHQ�'LHQVWVWHOOHQ; sofern hier keine vergleichbaren Stellen vorhanden sind, ist die 

jeweilige Leitung zuständig.  

 

Die Koordination der Bearbeitung und die Bescheidung der in $JHQWXUHQ und deren *H�
VFKlIWVVWHOOHQ eingehenden Anträge soll bei einem YRP�MHZHLOLJHQ�9*�]X�EHVWLPPHQGHQ�LQ�
5HFKWVDQJHOHJHQKHLWHQ�HUIDKUHQHQ�0LWDUEHLWHU� liegen. Denn in den meisten Fällen ist eine 

MXULVWLVFKH�%HZHUWXQJ erforderlich, insbesondere, ob ein Ausnahmetatbestand (§§ 3- 6 IFG) 

vorliegt oder ob Gebühren anfallen; in diesen Fällen soll in der Regel ein rechtsmittelfähiger 

Bescheid ergehen, siehe 4.3.2. Die dadurch entstehende zusätzliche Beanspruchung der Ka-

pazitäten der Organisationseinheiten .50 oder 3UHVVH ist QLFKW�HPSIHKOHQVZHUW, wenngleich 

eine hohe Sensibilisierung der Mitarbeiter dort erforderlich ist (z. B. bei Annahme telefonischer 

Anträge). 'LH %HDXIWUDJXQJ�GHU�:LGHUVSUXFKV��5HFKWVEHKHOIV��3UR]HVVYHUWUHWXQJVVWHOOHQ�
VFKHLGHW�ZHJHQ� GHU� GRUW� DQJHVLHGHOWHQ� %HDUEHLWXQJ� GHU�:LGHUVSU�FKH�.ODJHYHUIDKUHQ�
DXV, siehe dazu unter 6. 

 

Detailregelungen dazu sind in den MHZHLOLJHQ *HVFKlIWVRUGQXQJHQ�zu treffen. 

 

Über Anträge, deren Gegenstand der Zugang zu einer ]HQWUDOHQ�RGHU��EHUJUHLIHQGHQ DPWOL�
FKHQ ,QIRUPDWLRQ YRQ�JUXQGVlW]OLFKHU�%HGHXWXQJ ist, ist vorab die Zentrale (Stabsstelle VF 

2 / Justiziariat) zu unterrichten. 

 

�����$NWHQI�KUXQJ���7UHQQXQJ�YRQ�GHU�6DFKDNWH�
 

Die ,)*��$QWUDJVDNWHQ�VLQG YRQ�GHQ�6DFKDNWHQ�]X�WUHQQHQ. In der Aktenordnung der BA ist 

künftig eine entsprechende Regelung vorgesehen. Das heißt, dass der Antrag auf Zugang zu 

einer bestimmten Information und sich anschließende Korrespondenz QLFKW�EHL�GHU�6DFKDNWH�
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]X�I�KUHQ�LVW��GLH�GLH�EHJHKUWH�,QIRUPDWLRQ�HQWKlOW. Zwar muss eine (teilweise) Ablehnung 

eines Antrags einzelfallbezogen begründet werden, jedoch darf diese keine Rückschlüsse auf 

die begehrte Information zulassen.19 So sollten auch über den Antwortbeitrag hinausgehende 

interne Stellungnahmen – beispielsweise des die Information führenden Fachbereichs -, denen 

zu entnehmen ist, warum dem Antragsteller ein Sachverhalt nicht mitgeteilt werden darf, nicht 

in die IFG- Akte verfügt werden. Hintergrund ist, dass die Information durch Akteneinsichtsan-

sprüche in einem eventuellen Rechtsstreit nicht auf diese Weise bekannt gemacht werden darf 

und der Streitgegenstand sich damit erübrigt.�
 

Im Übrigen kann das zuständige Gericht auch nicht verlangen, dass die Behörde die Akten 

vorlegt, die die begehrten Informationen enthalten, denn anderenfalls würde mit der Aktenvor-

lage eine Entscheidung in der Hauptsache überflüssig, da nach ������9Z*2 alle Beteiligten 

die Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen können.20 

�
Die Informationsgewährung darf nicht dazu führen, dass eine 9HUPLVFKXQJ�PLW�6WUHLWLJNHLWHQ�
LQ� GHU� 6DFKH entsteht. Es soll vermieden werden, im Rahmen des IFG- Verfahrens auf 

Schlussfolgerungen, die der Antragsteller aus der zur Verfügung gestellten amtlichen Informa-

tion zieht, einzugehen. Denn dies gehört dann wieder zum Vorgang der 6DFKDNWH und ist von 

der dafür zuständigen Stelle zu bearbeiten. %HLVSLHO: Die begehrte amtliche Information diente 

dem Antragsteller zur Begründung eines Widerspruchs. / Zuständig ist dann wieder die Wider-

spruchsstelle.  

 

�����(YDOXDWLRQ�������,)*��
 

Das BMAS wird voraussichtlich halbjährlich Sachstandsberichte zu Anzahl und Inhalt der in 

den Dienststellen der BA eingegangenen Anträge abfragen. Diese Abfrage wird von VF 2 über 

die Regionaldirektionen koordiniert. Aus diesem Grund wird den für das IFG zuständigen An-

sprechpartnern in allen Dienststellen vorsorglich empfohlen, ]X�GLHVHP�=ZHFN eine Kurzüber-

sicht über die bearbeiteten Anträge bei den Akten zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 siehe Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz  
20 so die Anwendungshinweise des BMI zum Informationsfreiheitsgesetz; Jastrow/Schlatmann, § 9, Rn. 41; Rossi, § 9, Rn. 32 
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���,QWHUQHWYHU|IIHQWOLFKXQJ�YRQ�]HQWUDOHQ�:HLVXQJHQ�
 

Im Rahmen aktiver Informationspolitik und zur Verwaltungsvereinfachung sollen nach § 11 IFG 

geeignete Informationen nach und nach elektronisch zugänglich gemacht, das heißt, im Inter-

net veröffentlicht werden.  

 

Die BA hat ihr Informationsangebot in diesem Sinne erweitert und stellt aktuelle ]HQWUDO�JHO�
WHQGH interne Weisungen – rückwirkend ab 2005 – laufend zur Ansicht im Internet ein. Die bis-

herige Bezeichnung "nur für den internen Dienstgebrauch" ist nach dem Inkrafttreten des IFG 

daher grundsätzlich nicht mehr relevant.  

 

9HUDQWZRUWOLFK für die rechtzeitige und laufende Einstellung der Weisungen sind die jeweiligen 

Infoproduzenten der Fachbereiche der =HQWUDOH und der EHVRQGHUHQ�'LHQVWVWHOOHQ gemäß 

der bereits an die Betreffenden kommunizierten Vorgehensweise.21 Weisungen, deren Inhalt 

wegen Vorliegens von Ausnahmetatbeständen der §§ 3 - 6 nicht veröffentlicht werden dürfen, 

die nur sehr eingeschränktes Öffentlichkeitsinteresse oder eine Geltungsdauer von weniger als 

6 Monaten haben, sind in der Regel nicht zur Einstellung „geeignet“ im Sinne des § 11 IFG.  

 

Der aktuelle Internetpfad lautet: www.arbeitsagentur.de > Service von A-Z > Bundesagentur für 

Arbeit – intern > Interne Weisungen.  

 

Antragsteller, die Einsicht in Weisungen begehren, sollen auf dieses Angebot verwiesen wer-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 (UJlQ]HQGH� +LQZHLVH� Die Weisungen sind EDUULHUHIUHL als SGI�'RNXPHQW mittels gesondertem :HEDXIWUDJ an das BA-
Infomanagement zu liefern; eventuell enthaltene SHUVRQHQEH]RJHQH��0LWDUEHLWHU�GDWHQ sind vorher zu löschen. Bei umfangrei-
chen $QODJHQ ist von den jeweiligen Infoproduzenten zu überprüfen, ob die Mitlieferung für die Verständlichkeit und Übersichtlich-
keit der Weisung effizient ist. 
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���%XQGHVEHDXIWUDJWHU�I�U�GHQ�'DWHQVFKXW]�XQG�GLH�,QIRUPDWLRQVIUHL�
KHLW��%I',��
 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, dem gemäß § 12 

Abs. 2 IFG die Aufgabe des Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes obliegt, kontrolliert 

gem. § 12 Abs. 3 IFG i. V. m. § 24 BDSG die Einhaltung des Informationsfreiheitsgesetzes bei 

den Bundesbehörden. Der BfDI ist bei dieser Kontrollaufgabe umfassend zu unterstützen.  

 

Die Kontaktpflege mit dem BfDI liegt in der Zuständigkeit der Zentrale (Stabsstelle VF 2 

/Justiziariat).  

 

Zu Eingaben bzw. Beanstandungen, die an den BfDI herangetragen werden, kann dieser die 

BA zur Stellungnahme auffordern. Analog gilt das bisher praktizierte Verfahren zu datenschutz-

rechtlichen Petenteneingaben. VF 2 geht dem Sachverhalt nach, indem die betroffene Dienst-

stelle über die zuständige Regionaldirektion ihrerseits zur Stellungnahme innerhalb einer in der 

Regel vierwöchigen Frist aufgefordert wird. VF 2 würdigt den festgestellten Sachverhalt in 

rechtlicher Hinsicht abschließend gegenüber dem BfDI.  
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����.RPPHQWDUOLWHUDWXU�
 

Als praxisfähige Nachschlagewerke haben sich bewährt: 

 

- Jastrow/Schlatmann, Informationsfreiheitsgesetz Kommentar, Verlag R. v. Decker 

 

- Rossi, Informationsfreiheitsgesetz Handkommentar, Nomos Verlagsgesellschaft 

 

 

Im Übrigen können auch die 

 

- Gesetzesbegründung zum IFG / BT-DS 15/4493 (Anlage 3) 

- Begründung zur IFGGebV (Anlage 4) 

- Anwendungshinweise des BMI (Bek. d. BMI v. 21.11.2005 – V 5a - 130 259/16 -, veröff. 

im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.) 2005, Nr. 66, S 1346 ff.) (Anlage 5) 

- Anwendungshinweise des BfDI (www.bfdi.bund.de)  

 

zur Bearbeitung von Anträgen herangezogen werden. 
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����0XVWHUIRUPXODUH�
 

0XVWHU�5HFKWVEHKHOIVEHOHKUXQJHQ���
�
�
0XVWHU����
�
Anzuwenden jeweils bei: 
- einer HUVWPDOLJHQ��WHLOZHLVHQ��$EOHKQXQJ in der Sache (siehe 4.3.2.) 
- einem HUVWPDOLJHQ�.RVWHQEHVFKHLG (siehe 5.2.)  
 
 
*HJHQ�GLHVHQ�%HVFKHLG�N|QQHQ�6LH� LQQHUKDOE�HLQHV�0RQDWV�QDFK�%HNDQQWJDEH�:LGHUVSUXFK�
HUKHEHQ��'HU�:LGHUVSUXFK�LVW�EHL�GHU����������$QP���$JHQWXU�RGHU�'LHQVWVWHOOH��GLH�GHQ�%HVFKHLG�
HUODVVHQ�KDW��VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�HLQ]XOHJHQ��
 
 0XVWHU����
�
Anzuwenden jeweils bei: 
- einem DEOHKQHQGHQ�:LGHUVSUXFKVEHVFKHLG in der Sache  
- einem DEOHKQHQGHQ�:LGHUVSUXFKVEHVFKHLG wegen der Kosten 
 
 
*HJHQ�GLHVHQ�%HVFKHLG� N|QQHQ�6LH� LQQHUKDOE� HLQHV�0RQDWV� QDFK�=XVWHOOXQJ�.ODJH�EHL� GHP�
9HUZDOWXQJVJHULFKW� LQ� � � � � � �  �$QP���QDFK������9Z*2�|UWOLFK� ]XVWlQGLJHV�9HUZDOWXQJVJHULFKW��
VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�GHV�8UNXQGVEHDPWHQ�GHU�*HVFKlIWVVWHOOH�HUKHEHQ��'LH�.ODJH�
PXVV�GHQ�.OlJHU��GHQ�%HNODJWHQ�XQG�GHQ�*HJHQVWDQG�GHV�.ODJHEHJHKUHQV�EH]HLFKQHQ��6LH�
VROO� HLQHQ� EHVWLPPWHQ� $QWUDJ� HQWKDOWHQ�� 'LH� ]XU� %HJU�QGXQJ� GLHQHQGHQ� 7DWVDFKHQ� XQG� %H�
ZHLVPLWWHO�VROOHQ�DQJHJHEHQ�ZHUGHQ��'HU�.ODJH�VROOHQ�QHEVW�$QODJHQ�VR�YLHOH�$EVFKULIWHQ�EHL�
JHI�JW�ZHUGHQ��GDVV�DOOH�%HWHLOLJWHQ�HLQH�$XVIHUWLJXQJ�HUKDOWHQ�N|QQHQ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Die Muster sind lediglich Empfehlungen für Standardfälle und im Einzelfall anzupassen. 
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0XVWHU�.RVWHQEHVFKHLGH���
�
�
0XVWHU����hEHUVHQGXQJ�GHU�8QWHUODJHQ�
 
'HU�,KQHQ�KLHUPLW�JHZlKUWH�,QIRUPDWLRQV]XJDQJ�LVW�NRVWHQSIOLFKWLJ��
�
���
$XIJUXQG�GHV�HUK|KWHQ�9HUZDOWXQJV��XQG�=HLWDXIZDQGHV�EHL�GHU�=XVDPPHQVWHOOXQJ�XQG�hEHU�
VHQGXQJ�GHU�YRQ�,KQHQ�DP�������EHDQWUDJWHQ�,QIRUPDWLRQHQ�IDOOHQ�DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV������
$EV����6DW]���,)*�L��9��P��1U�������GHV�*HE�KUHQYHU]HLFKQLVVHV�QDFK�����$EV����GHU�,QIRUPDWL�
RQVJHE�KUHQYHURUGQXQJ��,)**HE9��*HE�KUHQ�LQ�+|KH�YRQ�������(XUR�DQ���
�
=XVDW]��VRIHUQ�PHKU�DOV����.RSLHQ�XQG���RGHU�DQGHUH�0HGLHQ��EHUVHQGHW�ZHUGHQ��EHL�*HE�KUHQIUHLKHLW�JJI��
DXFK�LVROLHUW�DQZHQGEDU���
�
$XIJUXQG�GHV�0DWHULDODXIZDQGHV�EHL�GHU�=XVDPPHQVWHOOXQJ�XQG�hEHUVHQGXQJ�GHU�EHLJHI�JWHQ�
,QIRUPDWLRQHQ�VLQG�]XVlW]OLFKH�$XVODJHQ�LQ�+|KH�YRQ�������(XUR�HQWVWDQGHQ��'LHVH�VHW]HQ�VLFK�
DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV������$EV����6DW]���,)*�L��9��P��1U�������GHV�$XVODJHQYHU]HLFKQLVVHV�QDFK�
����$EV����GHU�,QIRUPDWLRQVJHE�KUHQYHURUGQXQJ��,)**HE9��ZLH�IROJW�]XVDPPHQ��
��[[[�',1�$�[�.RSLHQ�V�Z��
��«��JJI��3RUWRNRVWHQ�HWF����
�
���
,QVJHVDPW�EHWUDJHQ�GLH�.RVWHQ�I�U�*HE�KUHQ���I�U�$XVODJHQ���I�U�*HE�KUHQ�XQG�$XVODJHQ��
BBBBB�(XUR��
�
%LWWH��EHUZHLVHQ�6LH�GLHVHQ�%HWUDJ�ELV�]XP������ ��$QP�����:RFKHQ�DE�'DWXP�GHV�%HVFKHLGV��
DXI�GDV�.RQWR�GHU���������%/=���������.RQWRQXPPHU�������XQWHU�$QJDEH�GHV�DQJHJHEHQHQ�$NWHQ]HL�
FKHQV���������
�
���
*HJHQ�GLHVHQ�.RVWHQEHVFKHLG�N|QQHQ�6LH�LQQHUKDOE�HLQHV�0RQDWV�QDFK�%HNDQQWJDEH�:LGHU�
VSUXFK�HUKHEHQ��'HU�:LGHUVSUXFK�LVW�EHL�GHU����� � � � ��$QP���$JHQWXU�RGHU�'LHQVWVWHOOH��GLH�GHQ�
%HVFKHLG�HUODVVHQ�KDW��VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�HLQ]XOHJHQ��
�
�0XVWHU����$NWHQHLQVLFKWQDKPH�ZXUGH�YRU�2UW�JHZlKUW��
�
'LH�,KQHQ�DP�����������JHZlKUWH�$NWHQHLQVLFKWQDKPH�QDFK�GHP�,QIRUPDWLRQVIUHLKHLWVJHVHW]�LQ����
������������'LHQVWVWHOOH��LVW�NRVWHQSIOLFKWLJ��
�
���
$XIJUXQG� GHV� HUK|KWHQ�9HUZDOWXQJV�� XQG�=HLWDXIZDQGHV� EHL� GHU� =XVDPPHQVWHOOXQJ� GHU� YRQ�
,KQHQ�EHDQWUDJWHQ� ,QIRUPDWLRQHQ�VRZLH�EHL�GHU�$NWHQHLQVLFKWQDKPH�IDOOHQ�DXI�GHU�*UXQGODJH�
GHV������$EV����6DW]���,)*�L��9��P��1U����GHV�*HE�KUHQYHU]HLFKQLVVHV�QDFK�����$EV����GHU�,Q�
IRUPDWLRQVJHE�KUHQYHURUGQXQJ��,)**HE9��*HE�KUHQ�LQ�+|KH�YRQ�������(XUR�DQ���
 
=XVDW]��VRIHUQ�EHL�GHU�$NWHQHLQVLFKWQDKPH�GXUFK�HLQHQ�0LWDUEHLWHU�PHKU�DOV����.RSLHQ�XQG� ��RGHU�DQGHUH�
0HGLHQ�DQJHIHUWLJW�ZXUGHQ��EHL�*HE�KUHQIUHLKHLW�JJI��DXFK�LVROLHUW�DQZHQGEDU���
�
$XIJUXQG�GHU�YRQ�,KQHQ�JHZ�QVFKWHQ�$QIHUWLJXQJ�YRQ�$EOLFKWXQJHQ�JHPl������$EV����6DW]���
,)*�VLQG�GDU�EHU�KLQDXV�NRVWHQSIOLFKWLJH�$XVODJHQ�LQ�+|KH�YRQ�������(XUR�HQWVWDQGHQ���

                                                
23 Die Muster sind Empfehlungen für Standardfälle und im Einzelfall anzupassen. Anzuwenden, wenn die stattgebende Bescheidung 
des Antrags die Erhebung von Gebühren und / oder Auslagen rechtfertigt und keine „einfache Auskunft“ vorliegt. Der Kostenbescheid ergeht 
als Nebenbescheid zu dem Hauptsachebescheid. 
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'LHVH�VHW]HQ�VLFK�DXI�GHU�*UXQGODJH�GHV������$EV����6DW]���,)*�L��9��P��1U��������GHV�$XVODJHQ�
YHU]HLFKQLVVHV�QDFK�����$EV����GHU�,QIRUPDWLRQVJHE�KUHQYHURUGQXQJ��,)**HE9��ZLH�IROJW�]X�
VDPPHQ��
��[[�',1�$�[�.RSLHQ�V�Z��
��«��
�
���
,QVJHVDPW�EHWUDJHQ�GLH�.RVWHQ�I�U�*HE�KUHQ���I�U�$XVODJHQ���I�U�*HE�KUHQ�XQG�$XVODJHQ��
���������(XUR��
%LWWH��EHUZHLVHQ�6LH�GLHVHQ�%HWUDJ�ELV�]XP������ ��$QP�����:RFKHQ�DE�'DWXP�GHV�%HVFKHLGV��
DXI�GDV�.RQWR�GHU���������%/=���������.RQWRQXPPHU�������XQWHU�$QJDEH�GHV�DQJHJHEHQHQ�$NWHQ]HL�
FKHQV���������
�
���
*HJHQ�GLHVHQ�.RVWHQEHVFKHLG�N|QQHQ�6LH�LQQHUKDOE�HLQHV�0RQDWV�QDFK�%HNDQQWJDEH�:LGHU�
VSUXFK�HUKHEHQ��'HU�:LGHUVSUXFK�LVW�EHL�GHU��������$QP���$JHQWXU�RGHU�'LHQVWVWHOOH��GLH�GHQ�%H�
VFKHLG�HUODVVHQ�KDW��VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�HLQ]XOHJHQ��
 
 0XVWHU����=XU�FNZHLVHQGHU�:LGHUVSUXFKVEHVFKHLG�
 
Anzuwenden bei einem Widerspruchsbescheid mit teilweiser oder vollständiger Zurückweisung eines Widerspruchs. Nach Nr. 
5 des Gebührenverzeichnisses zur IFGGebV fallen hierfür mindestens 30 Euro Gebühren an. 
 
,KU�:LGHUVSUXFK�YRP����������ZLUG�NRVWHQSIOLFKWLJ�]XU�FNJHZLHVHQ���
�
���
$XIJUXQG� GHV� GDPLW� YHUEXQGHQHQ�9HUZDOWXQJV�� XQG�=HLWDXIZDQGHV� IDOOHQ� DXI� GHU�*UXQGODJH�
GHV������$EV����6DW]���,)*�L��9��P��1U����GHV�*HE�KUHQYHU]HLFKQLVVHV�QDFK�����$EV����GHU�,Q�
IRUPDWLRQVJHE�KUHQYHURUGQXQJ��,)**HE9��*HE�KUHQ�LQ�+|KH�YRQ�������(XUR�DQ���
�
%LWWH��EHUZHLVHQ�6LH�GLHVHQ�%HWUDJ�ELV�]XP������ ��$QP�����:RFKHQ�DE�'DWXP�GHV�%HVFKHLGV��
DXI�GDV�.RQWR�GHU���������%/=���������.RQWRQXPPHU�������XQWHU�$QJDEH�GHV�DQJHJHEHQHQ�$NWHQ]HL�
FKHQV���������
�
����
Wenn der Widerspruch sich nur auf eine Ablehnung in der Hauptsache bezog (Hinweis: dann muss dem Widerspruchsbe-
scheid zusätzlich eine Rechtsbehelfsbelehrung, die auf die .ODJHmöglichkeit hinweist, beigefügt werden, siehe Muster 2) und 
die Kosten nun erstmals erhoben werden: 
 
*HJHQ�GLHVHQ�*HE�KUHQEHVFKHLG�N|QQHQ�6LH�LQQHUKDOE�HLQHV�0RQDWV�QDFK�%HNDQQWJDEH�:L�
GHUVSUXFK�HUKHEHQ��'HU�:LGHUVSUXFK�LVW�EHL�GHU��������$QP���$JHQWXU�RGHU�'LHQVWVWHOOH��GLH�GHQ�
%HVFKHLG�HUODVVHQ�KDW��VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�HLQ]XOHJHQ��
 
Wenn der Widerspruch sich bereits auf einen Kostenbescheid bezog: 
 
*HJHQ�GLHVHQ�%HVFKHLG� N|QQHQ�6LH� LQQHUKDOE� HLQHV�0RQDWV� QDFK�=XVWHOOXQJ�.ODJH�EHL� GHP�
9HUZDOWXQJVJHULFKW� LQ� � � � � � � �$QP��� QDFK��� ���9Z*2�|UWOLFK� ]XVWlQGLJHV�9HUZDOWXQJVJHULFKW��
VFKULIWOLFK�RGHU�]XU�1LHGHUVFKULIW�GHV�8UNXQGVEHDPWHQ�GHU�*HVFKlIWVVWHOOH�HUKHEHQ��'LH�.ODJH�
PXVV�GHQ�.OlJHU��GHQ�%HNODJWHQ�XQG�GHQ�*HJHQVWDQG�GHV�.ODJHEHJHKUHQV�EH]HLFKQHQ��6LH�
VROO� HLQHQ� EHVWLPPWHQ� $QWUDJ� HQWKDOWHQ�� 'LH� ]XU� %HJU�QGXQJ� GLHQHQGHQ� 7DWVDFKHQ� XQG� %H�
ZHLVPLWWHO�VROOHQ�DQJHJHEHQ�ZHUGHQ��'HU�.ODJH�VROOHQ�QHEVW�$QODJHQ�VR�YLHOH�$EVFKULIWHQ�EHL�
JHI�JW�ZHUGHQ��GDVV�DOOH�%HWHLOLJWHQ�HLQH�$XVIHUWLJXQJ�HUKDOWHQ�N|QQHQ� 
 
 
 
 
 


